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Einleitung

Der einstweilige Rechtsschutz ist en vogue und erlebt einen stetigen Be-
deutungszuwachs. Das gilt neben den anderen Gerichtsbarkeiten auch für 
die Verwaltungsgerichte, bei denen in großer Zahl einstweilige Rechts-
schutzverfahren anhängig gemacht werden. Angesichts der häufig langen 
Dauer der Hauptsacheverfahren werden zur effektiven Rechtsschutzgewähr-
leistung in vielen Fällen einstweilige Regelungen erforderlich, wobei die 
einstweiligen Verfahren oftmals richtungsweisend für die Hauptsacheverfah-
ren sind und diese teilweise sogar ersetzen. Die konkrete Ausgestaltung und 
Reichweite der einstweiligen verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist allge-
mein im übergreifenden Gesamtzusammenhang der Grundkonzeption ver-
waltungsgerichtlicher Kontrolle und der Stellung der Verwaltungsgerichte 
im Gewaltenteilungsgefüge zu sehen, in dem auch die Elementarfrage des 
subjektiven öffentlichen Rechts steht. Das französische und das deutsche 
Recht weichen hier traditionell voneinander ab, was sich schlagwortartig 
auf die Begriffe der objektivrechtlichen Kontrollfunktion in Frankreich und 
der Individualrechtsschutzkonzeption in Deutschland bringen lässt. Die bei-
den benachbarten Rechtsordnungen stehen allerdings nicht isoliert und be-
ziehungslos nebeneinander, sondern beeinflussen sich und wirken aufeinan-
der ein. Vor dem Horizont der Evolution eines einheitlichen europäischen 
Standards konkurrieren die Rechtsordnungen miteinander und findet ein 
Austausch statt. Die Rechtssysteme sind generell in dynamischer Entwick-
lung begriffen und Veränderungen unterworfen, so auch das Verwaltungs-
prozessrecht. Dieses Rechtsgebiet hat in Frankreich in den letzten Jahrzehn-
ten einen grundlegenden, bis an althergebrachte Grundfesten rührenden 
Wandlungsprozess durchlaufen, der markanten Ausdruck in verschiedenen 
Gesetzen und tiefgreifenden Rechtsprechungsänderungen und -neuerungen 
des Conseil d’État findet. Das ist Hintergrund und Anlass für die vorliegen-
de deutsch-französisch rechtsvergleichende Untersuchung. Dabei wird der 
Untersuchungsgegenstand auf die einstweiligen Verfahren beschränkt, die in 
Frankreich namentlich durch eine Gesetzesreform im Jahr 2000 enorm auf-
gewertet worden sind und an denen bestimmte Veränderungen besonders 
sichtbar werden.

Ziel der Untersuchung ist es, ein Grundverständnis von den allgemeinen 
verwaltungsgerichtlichen référé-Verfahren in Frankreich zu ermöglichen 
und Annäherungen zwischen dem französischen und dem deutschen Recht 
im Bereich des einstweiligen verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes zu 
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untersuchen. Ausgehend von der jeweiligen Gesetzeslage in den beiden 
Ländern sollen die französischen und deutschen einstweiligen verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren erörtert und vergleichend gegenübergestellt und 
analysiert werden. Der Fokus liegt dabei auf dem „materiellen Prozess-
recht“, womit die inhaltlichen Strukturprinzipien und materiellen Vorausset-
zungen der jeweiligen Institute gemeint sind. Zulässigkeitsvoraussetzungen 
und prozessuale Aspekte werden hingegen weitgehend ausgeklammert und 
nur punktuell thematisiert. Eine weitere Beschränkung des Untersuchungs-
gegenstandes erfolgt dahingehend, dass nur die allgemeinen Institute behan-
delt werden. In Frankreich existiert eine Vielzahl spezieller verwaltungs-
gerichtlicher référé-Verfahren1. Diese zahlreichen Sonderverfahren, deren 
Abhandlung den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen würde, 
werden hier ebensowenig behandelt wie aus dem deutschen Recht § 47 
Abs. 6 VwGO. Desweiteren wird nur das nationale französische und deut-
sche Recht und nicht die europarechtliche Ebene untersucht2.

Als die Arbeiten an der vorliegenden Untersuchung bereits weit fortge-
schritten waren, erschien im Jahr 2011 die Dissertation von Nikolaus 
Marsch, die die Subjektivierung der gerichtlichen Verwaltungskontrolle in 
Frankreich zum Thema hat3. Diese Arbeit hat einen wesentlich breiteren 
Ansatz als die vorliegende. So beschäftigt sich Marsch neben den einst-
weiligen Verfahren etwa auch mit den Hauptsacheverfahren, behandelt aus-
führlich die Urteilsimplementation durch richterliche injonctions in Frank-
reich, thematisiert den Begriff des subjektiv-öffentlichen Rechts, die Kla-
gebefugnis etc. Demgegenüber geht die vorliegende auf die einstweiligen 
Verfahren beschränkte Untersuchung gleichsam mehr ins Detail einzelner 
Gesetzesbestimmungen und der Rechtsprechung, um daraus in der Rechts-
vergleichung Erkenntnisse zu gewinnen. Insofern unterscheidet sich der 
Fokus der beiden Arbeiten. In vielen Punkten bestätigt die vorliegende 
Untersuchung die von Marsch aus anderem Blickwinkel herausgearbeiteten 
Ergebnisse, wobei im Folgenden auf ständige Einzelverweise auf diese Ar-
beit verzichtet wird.

1 Vgl. dazu etwa Ricci, Contentieux administratif (2012), Rn. 372 ff.; Chapus, 
Contentieux administratif (2008), Rn. 1655 ff.

2 Vgl. nur EuGH v. 19. Juni 1990, Factortame, Az. C-213 / 89, Slg. 1990, I-2433; 
EuGH v. 10. Juli 1990, Tafelwein, Az. C 217 / 88, Slg. 1990, I-2879; EuGH v. 
21. Februar 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen, Az. C 143 / 88 und C 92 / 89, Slg. 
1991, I-415; EuGH v. 9. November 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft, Az. C 
465 / 93, Slg. 1995, I-3761; EuGH v. 26. November 1996, T. Port, Az. C 68 / 95, Slg. 
1996, I-6065; kritisch zu dieser EuGH-Rechtsprechung mit weiteren Nachweisen 
Schoch, FS BVerwG (2003), 507 [526 ff.].

3 Marsch, Subjektivierung der gerichtlichen Verwaltungskontrolle in Frankreich 
(2011).
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Der Gang der Abhandlung orientiert sich an den einzelnen Rechtsinstitu-
ten und Anordnungsarten. Vorangestellt wird in Kapitel A. ein Überblick 
über die historische Entwicklung der einstweiligen verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren in den beiden Ländern. Im daran anschließenden Kapitel B. wird 
die Vollziehungsaussetzung von Verwaltungsakten behandelt. Hierfür wird 
zunächst auf die Thematik des Suspensiveffekts von gegen Verwaltungsakte 
gerichteten Rechtsbehelfen eingegangen und dann auf die materiellen Vor-
aussetzungen für die Aussetzungsanordnung durch die Verwaltungsgerichte 
über den référé-suspension in Frankreich und § 80 Abs. 5 VwGO in 
Deutschland. Sodann beschäftigt sich das Kapitel C. mit weiteren verwal-
tungsgerichtlichen einstweiligen Anordnungen, wobei hier aus dem franzö-
sischen Recht wiederum der référé-suspension sowie weiter der référé-li-
berté und der référé-mesures-utiles behandelt werden und aus dem deutschen 
Recht § 123 VwGO. In Kapitel D. wird der französische référé-provision 
thematisiert und mit dem deutschen Gerichtsbescheidsverfahren verglichen. 
Schließlich werden in Kapitel E. die französischen Verfahren référé-constat 
und référé-instruction in Gegenüberstellung mit dem deutschen selbständi-
gen Beweisverfahren untersucht.




